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Änderungen in der IÄnderungen in der IÄnderungen in der IÄnderungen in der Innnnvestitionsvestitionsvestitionsvestitions����    undundundund Unternehmensfinanzi Unternehmensfinanzi Unternehmensfinanzi Unternehmensfinanzieeeerungrungrungrung    
    
Vor dem Hintergrund der weltweiten FinanzVor dem Hintergrund der weltweiten FinanzVor dem Hintergrund der weltweiten FinanzVor dem Hintergrund der weltweiten Finanz���� und Konjunkturkrise  und Konjunkturkrise  und Konjunkturkrise  und Konjunkturkrise hat das Thüringer Wirthat das Thüringer Wirthat das Thüringer Wirthat das Thüringer Wirt����
schaftsministerium schaftsministerium schaftsministerium schaftsministerium AAAAnfangnfangnfangnfang 2009  2009  2009  2009 über dieüber dieüber dieüber die    auf Bundesauf Bundesauf Bundesauf Bundes���� und Landesebene  und Landesebene  und Landesebene  und Landesebene bbbbeeeeschloschloschloschlosssssssseeeenennennennen    
MaßMaßMaßMaßnahmen nahmen nahmen nahmen hinaus hinaus hinaus hinaus ein ein ein ein flankierendes Maßnahmepaket zur Unteflankierendes Maßnahmepaket zur Unteflankierendes Maßnahmepaket zur Unteflankierendes Maßnahmepaket zur Unterrrrstüstüstüstüttttzung der Thzung der Thzung der Thzung der Thüüüüringer ringer ringer ringer 
WirtWirtWirtWirtschaft geschnürtschaft geschnürtschaft geschnürtschaft geschnürt....    
 
1.1.1.1. Volle Kofinanzierung des GVolle Kofinanzierung des GVolle Kofinanzierung des GVolle Kofinanzierung des GRWRWRWRW����SonderprogrammsSonderprogrammsSonderprogrammsSonderprogramms1111    

Das Land stellt die volle Kofinanzierung für die zusätzlichen Bundesmittel des GRWGRWGRWGRW����SonSonSonSon����
derderderderprogrammsprogrammsprogrammsprogramms sicher. Damit stehen 2009 zusätzlich 31 Millionen Eurozusätzlich 31 Millionen Eurozusätzlich 31 Millionen Eurozusätzlich 31 Millionen Euro Bundes� und Lan�
desmittel für Bewilligungen in den Bereichen der Unternehmens� und Infrastrukturförde�
rung zur Verfügung (insgesamt rund 258 Mio. Euro einschließlich 70 Mio. Euro EU�
Mittel).  

 
2.2.2.2. GGGGRWRWRWRW––––UnternehmenUnternehmenUnternehmenUnternehmensförderung sförderung sförderung sförderung (rückwirkende Änderung der Landesrichtlinie ab 

1.1.2009, Befristung bis 31.12.2010)    
 

Errichtungsinvestitionen (Ansiedlungen): Die nach EU�Beihilferecht geltenden maximalen 
Subventionswerte von bis zu 50% für kleine, 40% für mittlere, 30% für große Unterneh�
men werden grundsätzlich voll ausgeschöpft. Das gilt nun auch für Fälle, in denen ein 
Unternehmen keinen Anspruch auf Investitionszulage hat. 
 

Erweiterungsinvestitionen: Der Basisfördersatz wird für kleine Unternehmen von derzeit 
12,5% auf 20%, für mittlere von 10% auf 20% und für große Unternehmen von 10% auf 
15% angehoben. Darüber hinaus sind weiterhin Zuschläge von bis zu 15% möglich (Krite�
rien: Unternehmensentwicklung, Beschäftigung, Wachstum, Standortwettbewerb). 
 

Die neuen Förderkonditionen gelten uneingeschränkt auch für das Tourismusgewerbe 
und die produktionsnahen Dienstleistungen (z.B. Logistik). Die bisherigen Förderbe�
schränkungen in diesen Bereichen entfallen. 
 

Neu hinzukommen wird die Förderung von baulichen Investitionen gemeinnütziger, au�
ßeruniversitärer wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen.  
 
Bei der einzelbetrieblichen GRW�Förderung handelt es sich um ein Zuschussprogramm. Unter�
nehmen erhalten für Investitionsmaßnahmen eine direkte Förderung bezogen auf die nach 
dem Programm förderfähigen Kosten. 
 

                                                 
1 GRW = Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. 
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3.3.3.3. GGGGRWRWRWRW––––InfrastrukturförderungInfrastrukturförderungInfrastrukturförderungInfrastrukturförderung (rückwirkende Änderung der Landesrichtlinie ab 
1.1.2009) 

 

Thüringen investiert künftig verstärkt in die Flächenerschließung zur Ansiedlung und Er�
weiterung von Unternehmen. Im Jahr 2009 stehen für die GRW�Infrastrukturförderung 
insgesamt mehr als 90 Millionen Euro zur Verfügung (2008: 80 Millionen Euro). Mit die�
sen Mitteln soll vorrangig die Erschließung großer, zusammenhängender Industrieflä�
chen in Thüringen beschleunigt werden, um einem Flächenmangel zu begegnen. 

Im Bereich der nicht�investiven Maßnahmen wird der Förderzeitraum für das Regional�
management von bisher 6 auf max. 9 Jahre erhöht. 
 

Neu eingeführt wurde das Förderinstrument des Regionalbudgets. 
− Regionen können mit einem Regionalbudget in Höhe von bis zu 300.000 Euro pro 

Jahr unterstützt werden. 
− Die Laufzeit für die damit geförderten Projekte beträgt max. drei Jahre. 
− Die Projekte sollen zur Verbesserung der regionalen Kooperation und zur Mobilisie�

rung regionaler Wachstumspotenziale (z.B. Regionalmarketing) dienen. 
 
Im Rahmen der GRW�Infrastruktur werden Zuschüsse für den Ausbau der wirtschaftsnahen 
Infrastruktur, soweit diese für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft erforderlich ist, ge�
zahlt. Zuwendungsempfänger der Förderung bzw. Träger der Maßnahme sind in der Regel 
Gebietskörperschaften oder kommunale Zweckverbände. 
 
4.4.4.4. Generelle Erweiterung/Öffnung des Programms GuW PlusGenerelle Erweiterung/Öffnung des Programms GuW PlusGenerelle Erweiterung/Öffnung des Programms GuW PlusGenerelle Erweiterung/Öffnung des Programms GuW Plus    
 
Der Anwendungsbereich des Förderprogramms GuW�Plus wird – zunächst befristet für 
das Jahr 2009 – generell erweitert. Der maximale Darlehensbetrag wird von 750.000 Euro 
auf zwei Millionen Euro erhöht, der Adressatenkreis auch auf Unternehmen mit mehr als 
250 Arbeitsplätzen ausgedehnt. 
 
5.5.5.5. Verstärkte Ausreichung von Globaldarlehen der TABVerstärkte Ausreichung von Globaldarlehen der TABVerstärkte Ausreichung von Globaldarlehen der TABVerstärkte Ausreichung von Globaldarlehen der TAB    
 

Die TAB wird Kreditinstituten verstärkt zweckgerichtete Globaldarlehen zur Verfügung 
stellen. Diese Darlehen dürfen ausschließlich für die Kreditfinanzierung von Unterneh�
men verwendet werden. Damit lässt sich das Refinanzierungsproblem von Banken ent�
schärfen, weil die TAB ihre günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten auf diesem Wege 
weitergeben kann.  
 
6.6.6.6. AnwendungAnwendungAnwendungAnwendung der Kleinbeihilfen der Kleinbeihilfen der Kleinbeihilfen der Kleinbeihilfen����RRRRegelung des Bundes auf Thüringer Förderprogramme egelung des Bundes auf Thüringer Förderprogramme egelung des Bundes auf Thüringer Förderprogramme egelung des Bundes auf Thüringer Förderprogramme     
 
Der Bund hat von der Europäischen Kommission eine Rahmenregelung zur Gewährung 
von Kleinbeihilfen bis zur Gesamthöhe von 500.000 Euro je Unternehmen genehmigen 
lassen. Thüringen wird die Kleinbeihilfenregelung nutzen. Thüringer Unternehmen kön�
nen dann in den Jahren 2009 und 2010 insgesamt mehr Kleinbeihilfen erhalten als bisher 
(200.000 Euro).  
 
7.7.7.7. Erhöhung der Fördermöglichkeit im Programm ThüringenErhöhung der Fördermöglichkeit im Programm ThüringenErhöhung der Fördermöglichkeit im Programm ThüringenErhöhung der Fördermöglichkeit im Programm Thüringen����KapitalKapitalKapitalKapital    
 
Aus diesem Programm können Nachrangdarlehen an Thüringer Unternehmen bis zur 
Höhe von 200.000 Euro vergeben werden. Das Land plant, den maximalen Darlehensbe�
trag im Programm Thüringen�Kapital zu verdoppeln. Nachrangdarlehen haben den Vor�
teil, dass sie nicht die Mitwirkung einer Hausbank erfordern und bilanziell das wirtschaft�
liche Eigenkapital des Unternehmens stärken können. 
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8.8.8.8. ThüringenThüringenThüringenThüringen����DynamikDynamikDynamikDynamik    
 
Mit dem Förderprogramm Thüringen�Dynamik soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
großvolumige, zinsgünstige Darlehen (Darlehenshöchstbetrag 2 Millionen Euro) aus ei�
nem revolvierenden, EFRE�kofinanzierten Darlehensfonds auszureichen. Aus dem Fonds 
werden Refinanzierungsdarlehen für Hausbanken bereit gestellt. Zudem wird die Mög�
lichkeit einer 50 %�igen Haftungsfreistellung für die Hausbanken eingeräumt, um die 
Finanzierung von Investitionen mit geringen Sicherheiten zu ermöglichen. Das Pro�
gramm kann dabei helfen, die Auswirkungen der Finanz� und Wirtschaftskrise abzumil�
dern, weil es Banken eine weitere zinsgünstige Refinanzierungsmöglichkeit und zudem 
eine Risikoentlastung bieten wird. 


